
11667 SCHWENDENWEIN

Die rechtliche Ordnung des konfessionellen Privatschul-
Wesenls

Der österreichische Staat tragt dafür orge, da{fß möglıchst en Menschen dieses
Landes entsprechende Bildungsmöglichkeiten offenstehen Dies hat /ANL Aus-
bau eines weitverzweigten staatlichen Schulwesens (öffentliche Schulen) g-
führt Gleichzeitig werden Inıtiatiıven ZUuUrT Führung VON Schulen UrC kirchliche
Einrichtungen und UrcC. Private (Privatschulen) voll respektiert. Soweilt Privat-
chulen das Offentliıche Schulwesen entlasten un ufgaben, die SONS VO Staat
wahrgenommen werden müßten, rfüllen, erfahren S1e auch eine finanzielle FÖör-
erung, die viıelfac bis ZUT vollen Übernahme der Personalkosten Gehalt der
Lehrer) UTrC den Staat reicht.
Das Verfassungsrecht der epubli Osterreich gewährleistet jedem Staatsbürger,
der se1INe Befähigung hiezu In gesetzlicher Weise nachgewiesen hat, das ecC
Unterrichts- un Erziehungsanstalten gründen un: olchen Unterricht D

erteilen*?. Die näheren Bestimmungen darüber, wWwWann die Befähigung hiezu HCHE-
ben ist, finden sich 1in (unter der Stufe der Verfassung stehenden) einfachen Bun-
desgesetzen.
Über die Finanzierung olcher Privatschulen ist auf ene der Bundesverfassung
keine direkte Aussage getroffen. och bestimmt Art des Zusatzprotokolls*
ZUT (Europäischen) Konvention ZU Schutz der Menschenrechte und rund-
freiheiten”?, das Bestandtei des österreichischen Verfassungsrechtes ist, da{fs das
ec auf Bildung niemand verwehrt werden darf un: da{s der Staat bel Aus-
übung der VO ihm auf dem Gebiet der Erziehung und des Unterrichtes über-
NOufgaben das ecC der Eltern achten, die Erziehung un den Un-
terricht entsprechend ihren eigenen relig1ösen und weltanschaulichen Überzeu-
gungen sicherzustellen hat
Demnach kommt also den Eltern die entscheidende Bestimmung bei der relig1ö-
sen Ausrichtung der Erziehung und der schulischen Ausbildung uch MUu
der Staat den VO  — den Eltern Aaus relig1ıösen Gründen gewünschten Schulen,
weiıt S1e 1UT SOoNS bei Schulpflichtigen) den bildungsmäßigen Anforderungen
entsprechen, entsprechend Kaum geben Wenngleich die zıt1erte Bestimmung
der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht usdrücklich die Finanzle-
rung Von Privatschulen vorschreibt, wird INa  — doch können, da{fs eine
solche Finanzierung durchaus dem Gelist der genannten Verfassungsnorm ent-
spricht.

Staatsgrundgesetz Vo 21 Dezember 1867, RGBI Nr. 142, über die al emelnen Rechte der
Staatsbürger, Art. Diese estimmung gehört nach wıe VOT dem Öösterreic ischen Verfassungs-
recht Für die katholische Kirche wird das eCc| unter Beobachtung der allgemeinen schul-
rechtlichen Vorschriften, Schulen aller Art errichten und führen, uch auf völkerrechtlicher
Ebene garantıert (vgl Art 1{1 ertrages zwischen dem Stuhl und der Republik (Osterreich
VO Juli 1962, BGBI Nr 273, ZU1 Kegelung Vo  — miıt dem chulwesen zusammenhängenden
Fragen ın der Fassung des Zusatzvertrages VOoO Marz 1971 und VO prl 1972, BGBI
Nr. 289/1972; hiezu uch Schwendenwein, Rechtsfragen ın Kirche und aat, Graz 1979,

112/3)
Vom Maäaärz 1952, BGBI Nr 210/1958
Vom November 1950
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HUGO SCHWENDENWEIN 

Die rechtliche Ordnung des konfessionellen Privatschul­
wesens 
Der österreichische Staat trägt dafür Sorge, daß möglichst allen Menschen dieses 
Landes entsprechende Bildungsmöglichkeiten offenstehen. Dies hat zum Aus­
bau eines weitverzweigten staatlichen Schulwesens (öffentliche Schulen) ge­
führt. Gleichzeitig werden Initiativen zur Führung von Schulen durch kirchliche 
Einrichtungen und durch Private (Privatschulen) voll respektiert. Soweit Privat­
schulen das öffentliche Schulwesen entlasten und Aufgaben, die sonst vom Staat 
wahrgenommen werden müßten, erfüllen, erfahren sie auch eine finanzielle För­
derung, die vielfach bis zur vollen Obernahme der Personalkosten (Gehalt der 
Lehrer) durch den Staat reicht. 
Das Verfassungsrecht der Republik Osterreich gewährleistet jedem Staatsbürger, 
der seine Befähigung hiezu in gesetzlicher Weise nachgewiesen hat, das Recht, 
Unterrichts- und Erziehungsanstalten zu gründen und an solchen Unterricht zu 
erteilen 1. Die näheren Bestimmungen darüber, wann die Befähigung hiezu gege­
ben ist, finden sich in (unter der Stufe der Verfassung stehenden) einfachen Bun­
desgesetzen. 
Ober die Finanzierung solcher Privatschulen ist auf Ebene der Bundesverfassung 
keine direkte Aussage getroffen. Doch bestimmt Art. 2 des l. Zusatzprotokolls2 

zur (Europäischen) Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund­
freiheiten3, das Bestandteil des österreichischen Verfassungsrechtes ist, daß das 
Recht auf Bildung niemand verwehrt werden darf und daß der Staat bei Aus­
übung der von ihm auf dem Gebiet der Erziehung und des Unterrichtes über­
nommenen Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die Erziehung und den Un­
terricht entsprechend ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Oberzeu­
gungen sicherzustellen hat. 
Demnach kommt also den Eltern die entscheidende Bestimmung bei der religiö­
sen Ausrichtung der Erziehung und der schulischen Ausbildung zu. Auch muß 
der Staat den von den Eltern aus religiösen Gründen gewünschten Schulen, so­
weit sie nur sonst (bei Schulpflichtigen) den bildungsmäßigen Anforderungen 
entsprechen, entsprechend Raum geben. Wenngleich die zitierte Bestimmung 
der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht ausdrücklich die Finanzie­
rung von Privatschulen vorschreibt, so wird man doch sagen können, daß eine 
solche Finanzierung durchaus dem Geist der genannten Verfassungsnorm ent­
spricht. 

1 Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, RGBI. Nr. 142, über die allgemeinen Rechte der 
Staatsbürger, Art. 17. Diese Bestimmung gehört nach wie vor dem österreichischen Verfassungs­
recht zu. Für die katholische Kirche wird das Recht, unter Beobachtung der allgemeinen schul­
rechtlichen Vorsch riften, Schulen aller Art zu errichten und zu führen, auch auf völkerrechtlicher 
Ebene garantiert (vgl. Art. II§ 1 d. Vertrages zwischen dem HI. Stuhl und der Republik Osterreich 
vom 9. Juli 1962, BGB!. Nr. 273, zur Regelung von mit dem Schulwesen zusammenhängenden 
Fragen in der Fassung des Zusatzvertrages vom 8. März 1971 und vom 25. April 1972, BGB!. 
Nr. 289/1972; s. hiezu auch H. Schwendenwein, Rechtsfragen in Kirche und Staat, Graz 1979, 
S. 112/3). 

2 Vom 20. März 1952, BGB!. Nr. 210/1958. 
3 Vom 4. November 1950. 
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Die näheren Bestimmungen ber Privatschulen sind 1mM Privatschulgesetz“* BETIE-
gelt. Dieses gilt für das gesamte Schulwesen>, nicht jedoch für Universitäten. Für
katholische Privatschulen aufserdem der sogenannte Schulvertrag zwischen
dem HI un der epublı Osterreich®, dessen einschlägige Bestimmungen
jedoch 1m wesentlichen auf das Privatschulgesetz abgestimmt sSind. Der chul-
vertrag bietet für die katholische C eine zusätzliche, nämlich eine völker-
rechtliche Garantie des Privatschulrechtes.
Zu denjenigen, die ach österreichischemecPrivatschulen errichten und füh-
Ien können, zählen unter anderem auch die gesetzlich anerkannten Kirchen und
Religionsgesellschaften. Es gelten aber nicht Ur die VO diesen (gesetzlich Ad1NelT-
kannten Kirchen un Religionsgesellschaften) und VO  » ihren Einrichtungen g -
ührten Schulen als konfessionelle Privatschulen, sondern auch die Schulen Von
Vereinen, tiftungen oder on  S, die VOoONn der zuständigen kirc  ıchen Oberbe-
Or als konfessionelle Schulen anerkannt sind (vgl. 19 Abs Privat-
schulgesetz). Es kommt also auf die Anerkennung der betreffenden Schule der
Religionsgesellschaft an’ Die konfessionellen Privatschulen, die der katholi-
schen Kirche zugeordnet sind, werden 1mM obzitierten Schulvertrag als ‚‚Katholi-
sche Privatschulen”‘ bezeichnet (vgl insbes. Art {1
Das Öösterreichische ec gewährleistet den konfessionellen Privatschulen, also
nicht 1Ur den katholischen Schulen, sondern auch denen der anderen gesetzlich
anerkannten Kirchen un Religionsgesellschaften eine Sonderstellung. TEUC
ist die zahlenmäßig stärkste und welıltaus bedeutendste gesetzlich anerkannte
Kirche die katholische Kirche, der sich die überwiegende ehrza der (O)ster-
reicher bekennt Das Bildungszie der österreichischen Schule umgreift neben e1-
NeTrel anderer Werte We des ahren, Guten, Schönen uSW.) auch die
l1g1Ööse Dimension. Die Offentliıche Schule, die nicht Ur für Schüler einer Kontes-
S10N, sondern für alle offensteht, versucht diesem Anliegen VOTI em Urc den
konfessionell ebundenen Religionsunterricht entsprechen. Es erscheint aber
als berechtigter unsch vieler Eltern, dafß die schulische Bildung darüber hinaus
1mM Sinne VO  —; VO Glauben bestimmten Wertvorstellungen gepragt ist Diesem
nliegen kann Urc eine konfessionelle Schule gedient werden. Der Staat, der
sich als rel1g1ös neutraler versteht, der es5 sich aber zZu nliegen macht, die Bil-

Bundesgesetz VO Juli 1962, BGBI Nr Dieses Gesetz wurde 1n der Zwischenzeit novel-
liert Wır zıtieren dieses Gesetz 1n der geltenden Fassung (Priv.SchG.) [)as Privatschulgesetzgelt die Errichtung und Führung VO Privatschulen mıiıt Ausnahme der and- und Orstwirtschafftli-
chen Privatschulen Für die letzteren gilt das and- un torstwirtschaftliche Privatschulgesetz VO

April 1975, BGBI Nr 318, dessen estimmungen jedoch weitgehend mıit denen des Privat-
schulgesetzes übereinstimmen, dafß WIT uns In der Folge auf die Vorlage der wichtigsten Grund-
satze des Privatschulgesetzes beschränken können.
Bezüglich der and- und forstwirtschaftlichen Privatschulen siehe Anm
Vom Julı 1962, BGBI Nr 273, 1n der Fassung des Zusatzvertrages Om März 1971 und VO:

April 1972, BGBI Nr.
In diesem Zusammenhang sel erwähnt, da{fs die Einrichtungen der katholischen Kirche, die ano-
nische Kechtspersönlichkeit besitzen, auf Grund Art 2 Art und Art 155 des Onkorda-
tes zwischen dem und der Republik Osterreich VO Maı 1934, BGBI Nr 93 /
diese uch 1Im staatlichen Bereich genießen. Für ach dem Inkrafttreten des Konkordates VO: 1934
kirchlich errichtete Juristische Personen ıst ZuUur Erlangung der Rechtspersönlichkeit 1 staatlichen
Bereich die Meldung a das (staatliche) Kultusamt erforderlich. ESs g1ibt ber auch, insbesondere bel
anderen Kirchen und eligionsgesellschaften, lediglich ın Formen des staatliıchen Rechtes errich-
ete Vereinigungen der Stiftungen (bzw. Fonds). Eine VvVo diesen geführte Schule ann [1UT bei
Anerkennung durch die betreffende Kirche der Religionsgesellschaft als ‚‚konfessionelle‘‘
Sinne des österreichischen Privatschulrechtes qualifiziert werden.
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Die näheren Bestimmungen über Privatschulen sind im Privatschulgesetz4 gere­
gelt. Dieses gil t für das gesamte Schulwesen5, nicht jedoch für Universitäten. Für 
katholische Privatschulen gilt außerdem der sogenannte Schulvertrag zwischen 
dem HI. Stuhl und der Republik Osterreich6, dessen einschlägige Bestimmungen 
jedoch im wesentlichen auf das Privatschulgesetz abgestimmt sind . Der Schul­
vertrag bietet für die katholische Kirche eine zusätzliche, nämlich eine völker­
rechtliche Garantie des Privatschulrechtes. 
Zu denjenigen, die nach österreichischem Recht Privatschulen errichten und füh­
ren können, zählen unter anderem auch die gesetzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften. Es gelten aber nicht nur die von diesen (gesetzlich aner­
kannten Kirchen und Religionsgesellschaften) und von ihren Einrichtungen ge­
führten Schulen als konfessionelle Privatschulen, sondern auch die Schulen von 
Vereinen, Stiftungen oder Fonds, die von der zuständigen kirchlichen Oberbe­
hörde als konfessionelle Schulen anerkannt sind (vgl. z . B. § 19 Abs. 2 Privat­
schulgesetz). Es kommt also auf die Anerkennung der betreffenden Schule oder 
Religionsgesellschaft an7 • Die konfessionellen Privatschulen, die der katholi­
schen Kirche zugeordnet sind, werden im obzitierten Schulvertrag als „Katholi­
sche Privatschulen" bezeichnet (vgl. insbes. Art. II§ 3). 
Das österreichische Recht gewährleistet den konfessionellen Privatschulen, also 
nicht nur den katholischen Schulen, sondern auch denen der anderen gesetzlich 
anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften eine Sonderstellung. Freilich 
ist die zahlenmäßig stärkste und weitaus bedeutendste gesetzlich anerkannte 
Kirche die katholische Kirche, zu der sich die überwiegende Mehrzahl der Oster­
reicher bekennt. Das Bildungsziel der österreichischen Schule umgreift neben ei­
ner Reihe anderer Werte (Werte des Wahren, Guten, Schönen usw.) auch die re­
ligiöse Dimension. Die öffentliche Schule, die nicht nur für Schüler einer Konfes­
sion, sondern für alle offensteht, versucht diesem Anliegen vor allem durch den 
konfessionell gebundenen Religionsunterricht zu entsprechen. Es erscheint aber 
als berechtigter Wunsch vieler Eltern, daß die schulische Bildung darüber hinaus 
im Sinne von vom Glauben bestimmten Wertvorstellungen geprägt ist. Diesem 
Anliegen kann durch eine konfessionelle Schule gedient werden. Der Staat, der 
sich als religiös neutraler versteht, der es sich aber zum Anliegen macht, die Bi!-

• Bundesgesetz vom 25. Juli 1962, BGB!. Nr. 244. Dieses Gesetz wurde in der Zwischenzeit novel­
liert. Wir zitieren dieses Gesetz in der geltenden Fassung (Priv.SchG.). Das Privatschulgesetz re­
gelt die Errichtung und Führung von Privatschulen mit Ausnahme der land- und fors twirtschaftli­
chen Privatschulen. Für die letzteren gilt das land- und forstwirtschaftliche Privatschulgesetz vom 
29. April 1975, BGB!. Nr. 318, dessen Bestimmungen jedoch weitgehend mit denen des Privat­
schulgesetzes übereinstimmen, so daß wir uns in der Folge auf die Vorlage der wichtigsten Grund­
sätze des Privatschulgesetzes beschränken können. 

5 Bezüglich der land- und forstwirtschaftlichen Privatschulen siehe Anm. 4. 
6 Vom 9. Juli 1962, BGB!. Nr. 273, in der Fassung des Zusatzvertrages vom 8. März 1971 und vom 

25. April 1972, BGB!. Nr. 289/1972. 
7 In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß die Einrichtungen der katholischen Kirche, die kano­

nische Rechtspersönlichkeit besitzen, auf Grund Art. 2, Art. 10 § 2 und Art. 15 § 7 des Konkorda­
tes zwischen dem HI. Stuhl und der Republik Osterreich vom 1. Mai 1934, BGB!. n Nr. 2/1934, 
diese auch im staatlichen Bereich genießen. Für nach dem Inkrafttreten des Konkordates von 1934 
kirchlich errichtete juristische Personen ist zur Erlangung der Rechtspersönlichkeit im staatlichen 
Bereich die Meldung an das (staatliche) Kultusamt erforderlich. Es gibt aber auch, insbesondere bei 
anderen Kirchen und Religionsgesellschaften, lediglich in Formen des s taa tlichen Rechtes errich­
tete Vereinigungen oder S tiftungen (bzw. Fonds). Eine von diesen geführte Schule kann nur bei 
Anerkennung durch die betreffende Kirche oder Religionsgesellschaft als „konfessionelle" im 
Sinne des österreichischen Privatschulrechtes qualifiziert werden. 
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dung der jJungen Menschen unter den Aspekten, die vollem Menschsein gehö-
ren, fördern, respektiert selbstverständlich auch diesen elterlıchen unsch
und bietet entsprechende Hilfe seiner Realisierung.
Wer eine Privatschule errichtet und führt, wird als Schulerhalter bezeichnet. Er
mußfß die Errichtung mindestens TEl Monate VOL der Eröffnung der zuständigen
Schulbehörde anzelıgen. Diese hat die Errichtung der Schule binnen zwel Mona-
ten untersagen, WenNnn die Voraussetzungen cht rfüllt sind ( Privatschul-
gesetz). Unter diesen Voraussetzungen selen ler VOT em das Vorhandensein
entsprechender Schulräume und Lehrmiuttel SOWI1eEe das Zur- Verfügung-Stehen 1ın
sittlicher, staatsbürgerlicher und gesundheitlicher 1NS1C geelgneter sSOwle mıiıt
entsprechender Befähigung ausgestatteter Lehrer und eines Schulleiters erwähnt
(S Privatschulgesetz).
Die zuständige Schulbehörde annn einer Privatschule die Führung einer gesetzlich
geregelten Schulartbezeichnung zuerkennen, WenNn S1e ach Ausstattung, UOrganıisa-
tion, ehrplan us 1m wesentlichen mıiıt gleichartigen öffentlichen Schulen über-
einstimmt, Leıiter und Lehrer entsprechend efähigt erscheinen und glaubhaft
gemacht wird, da{fs die Führung der Privatschule für mehrere re mıit einem
en rad der Wahrscheinlichkeit sichergestellt ist (S K Privatschulgesetz).
Unter bestimmten Voraussetzungen können Privatschulen das Öffentlichkeitsrecht
erlangen: insbesondere mussen der Schulerhalter, der Leiter un die Lehrer (3e-
währ für einen ordnungsgemäßen un den ufgaben des österreichischen
Schulwesens gerecht werdenden Unterricht bieten® und mMu der Unterrichts-
erfolg jenem einer gleichartigen Ööffentlichen Schule entsprechen. Es können
sowochl Schulen mıiıt gesetzlich geregelter Schulartbezeichnung als auch solche,
die keiner öffentlichen chular entsprechen, das Offentlichkeitsrecht erlangen.
Wenn sich eine chular handelt, die 1mM öffentlichen Schulwesen cht
xibt (z die religionspädagogische Akademie ZU[r Religionslehrerausbildung)
muk{fß sich die Privatschule hinsichtlich ihrer Unterrichtserfolge bewährten In
diesem Falle mMu die Organisation, der ehrplan, die Ausstattung der chule
sSsowle die Lehrbefähigung des Leiters un der Lehrer mıit einem VO Bundesmıu-
nisterıum für Unterricht erlassenen oder genehmigten Organisationsstatut über-
einstimmen (S 14 Abs und Privatschulgesetz)?.
Die Verleihung des Offentlichkeitsrechtes hat ZUrTr olge, da{fs die diesen Privat-
chulen abgelegten Prüfungen die gleichen Wirkungen en und die gleiche
Anerkennung genießen wWwI1e die der öffentlichen Schulen Selbstverständlich übt
der Staat eine OoOntrolle aus, Urc die die Gleichwertigkeit gewährleistet un das
estehen bzw Fortbestehen der für die Führung einer Privatschule mıit Offent-
lichkeitsrecht VO Gesetz aufgestellten Voraussetzungen geprüft wird
Für Privatschulen mıit Offentlichkeitsrecht ist auch die Möglichkeit einer staatlı-
chen Subventionierung gegeben. el wird zwischen konfessionellen und ande-
Ie  — Anstalten unterschieden.
Für die konfessionellen Privatschulen!® besteht die tinanzielle des Staates

Bei gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften und bei sonstigen Körperschaften
des öffentlichen Rechtes wird das Vorliegen dieser Voraussetzung vermutet (& Abs rıvat-
schul setz

Q  Q Vgl uch Schulvertrag Art Abs
uch für die anderen (nicht-konfessionellen) Privatschulen mıit Offentlichkeitsrecht ıst bei Vorlie-
HEN bestimmter Voraussetzungen staatliıche ubventionierung möglich (S 21 Privatschulgesetz).
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dung der jungen Menschen unter den Aspekten, die zu vollem Menschsein gehö­
ren, zu fördern, respektiert selbstverständlich auch diesen elterlichen Wunsch 
und bietet entsprechende Hilfe zu seiner Realisierung. 
Wer eine Privatschule errichtet und führt, wird als Schulerhalter bezeichnet. Er 
muß die Errichtung mindestens drei Monate vor der Eröffnung der zuständigen 
Schulbehörde anzeigen. Diese hat die Errichtung der Schule binnen zwei Mona­
ten zu untersagen, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind(§ 9 Privatschul­
gesetz). Unter diesen Voraussetzungen seien hier vor allem das Vorhandensein 
entsprechender Schulräume und Lehrmittel sowie das Zur-Verfügung-Stehen in 
sittlicher, staatsbürgerlicher und gesundheitlicher Hinsicht geeigneter sowie mit 
entsprechender Befähigung ausgestatteter Lehrer und eines Schulleiters erwähnt 
(§ 5 Privatschulgesetz). 
Die zuständige Schulbehörde kann einer Privatschule die Führung einer gesetzlich 
geregelten Schulartbezeichnung zuerkennen, wenn sie nach Ausstattung, Organisa­
tion, Lehrplan usw. im wesentlichen mit gleichartigen öffentlichen Schulen über­
einstimmt, Leiter und Lehrer entsprechend befähigt erscheinen und glaubhaft 
gemacht wird, daß die Führung der Privatschule für mehrere Jahre mit einem 
hohen Grad der Wahrscheinlichkeit sichergestellt ist(§ 11 Privatschulgesetz). 
Unter bestimmten Voraussetzungen können Privatschulen das Offentlichkeitsrecht 
erlangen: insbesondere müssen der Schulerhalter, der Leiter und die Lehrer Ge­
währ für einen ordnungsgemäßen und den Aufgaben des österreichischen 
Schulwesens gerecht werdenden Unterricht bieten8 und es muß der Unterrichts­
erfolg jenem an einer gleichartigen öffentlichen Schule entsprechen. Es können 
sowohl Schulen mit gesetzlich geregelter Schulartbezeichnung als auch solche, 
die keiner öffentlichen Schulart entsprechen, das Offentlichkeitsrecht erlangen. 
Wenn es sich um eine Schulart handelt, die es im öffentlichen Schulwesen nicht 
gibt (z. B. die religionspädagogische Akademie zur Religionslehrerausbildung) 
muß sich die Privatschule hinsichtlich ihrer Unterrichtserfolge bewährt haben. In 
diesem Falle muß die Organisation, der Lehrplan, die Ausstattung der Schule 
sowie die Lehrbefähigung des Leiters und der Lehrer mit einem vom Bundesmi­
nisterium für Unterricht erlassenen oder genehmigten Organisationsstatut über­
einstimmen(§ 14 Abs. 1 und 2 Privatschulgesetz)9 • 

Die Verleihung des Offentlichkeitsrechtes hat zur Folge, daß die an diesen Privat­
schulen abgelegten Prüfungen die gleichen Wirkungen haben und die gleiche 
Anerkennung genießen wie die der öffentlichen Schulen. Selbstverständlich übt 
der Staat eine Kontrolle aus, durch die die Gleichwertigkeit gewährleistet und das 
Bestehen bzw. Fortbestehen der für die Führung einer Privatschule mit Offent­
lichkeitsrecht vom Gesetz aufgestellten Voraussetzungen geprüft wird. 
Für Privatschulen mit Offentlichkeitsrecht ist auch die Möglichkeit einer staatli­
chen Subventionierung gegeben. Dabei wird zwischen konfessionellen und ande­
ren Anstalten unterschieden. 
Für die konfessionellen Privatschulen10 besteht die finanzielle Hilfe des Staates 

8 Bei gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften und bei sonstigen Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes wird das Vorliegen dieser Voraussetzung vermutet (§ 14 Abs. 3 Privat­
schulgesetz). 

9 Vgl. auch Schulvertrag Art. ll § 1 Abs. 2. 
10 Auch für die anderen (nicht-konfessionellen) Privatschulen mit Offentlichkeitsrecht ist bei Vorlie­

gen bestimmter Voraussetzungen staatliche Subventionierung möglich (§ 21 Privatschulgesetz). 
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darın, da{fs diejenigen Lehrerdienstposten (einschliefslich des Postens des chul-
leiters) VO Staat Zzu Verfügung gestellt werden, die ZUT Erfüllung des Lehrpla-
nes der betreffenden Schulen erforderlich sind, sowelt das Verhältnis zwischen
der Zahl der Schüler un der Zahl der Lehrer der betreffenden konfessionellen
Schule 1 wesentlichen jenem der Ööffentlichen Schule gleicher oder vergleichba-
TeTr Art un vergleichbarer Lage entspricht (S 15 Abs Privatschulgesetz)!!. Die
Zahl der subventionierenden Dienstposten werden für jede einzelne Schule
auf ntrag der betreffenden Kirche der Religionsgesellschaft UrcCc die zustan-
dige staatliche Schulbehörde festgestellt ebd 18 Abs 2)12 Ta  SC wird also

WEeNln die geforderte Entsprechung gegenüber dem staatlichen Schulwesen He-
geben ist die Bezahlung des gesam lehrenden Personals einschliefßlich des
Schulleiters VO Staat übernommen. Dies geschie UrcC. Abordnung staatlıi-
cher Lehrer diese Schule (ebd 19 Abs 22 un! 2) 13 oder aber UrC Überwei-
SUNg einer Vergütung ın der Ööhe der Entlohnung, die einem staatlichen Ver-
tragslehrer der betreffenden Schule zustehen würde (S Abs Privatschul-
gesetz). Dies letztere kommt VOTI em bei ordenseigenen Lehrkräften VO Or-
densgemeinschaften geführten Schulen 1ın rage.
Wenn eine kontfessionelle Privatschulel* durch Zuweisu ;n UoON staatlıch angestellten
Lehrern subventioniert wird, gilt folgendes: Es dürfen L1UT Lehrer zugewlesen
werden, die sich damıt einverstanden erklären un deren Zuwelsung die be-
treffende Schule die zuständige kirchliche (religionsgesellschaftliche) Oberbe-
Or eantragt oder deren Zuwelsung S1e keinen Einwand erhebt (&
Abs Privatschulgesetz). Es annn also, weil sich eine konfessionell g-
prägte Bildungsstätte handelt, eın staatlicher Lehrer seinen Wiıllen ZUT

Dienstleistung zugewlesen werden. uch ist diese Zuweisung wleder aufzuhe-
ben, wenn der Lehrer eantragt (S Abs Privatschulgesetz). Es annn aber
auch den ıllen der kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Oberbehörde
eın staatlicher Lehrer ZUT Dienstleistung einer konfessionellen Privatschule
eingesetzt werden, und eSs5 mu{ die Zuwelsung aufgehoben werden, wWwenn diese
Oberbehörde ihn aus relig1ıösen Gründen für untragbar rklärt und einen ent-
sprechenden ntrag bel der zuständigen Dienstbehörde stellt (& Abs Für
katholische Privatschulen besteht, da der Schulvertrag als lex speclalis dem für
alle konfessionellen Privatschulen geltenden Privatschulgesetz vorgeht, eine
Sonderbestimmung (Art \l Abs Schulvertrag). Während für die anderen
konfessionellen Privatschulen die ufhebung der Zuwelsung eines staatlichen
Lehrers LU bei relig1öser Untragbarkeit möglich ist, genuügt bei katholischen DPri-
vatschulen, da{fs der Diözesanordinarius die urücknahme der Zuwelsung for-
ert
ine Begründung ist ach dem Schulvertrag cht verlangt. Die kirchliche ber-
behörde ıst bei katholischen Schulen der Diözesanordinarius (vgl. Art {{
Abs Schulvertrag). uch wenn die Privatschule einem en zugehört, hat
ach österreichischem Privatschulrecht cht der Ordensobere, sondern der
Diözesanordinarıus das ecCc der Ablehnung eines der Schule zugewlesenen
staatlichen Lehrers
11 Vgl uch Schulvertrag Art [1 Abs und

Ebd Art. Abs
Ebd
Bezüglich der religiösen Unterweisung ın der Schule siehe Schwendenwein, eligion In der
Schule, Rechtsgrundlagen, (sraz 1980
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darin, daß diejenigen Lehrerdienstposten (einschließlich des Postens des Schul­
leiters) vom Staat zur Verfügung gestellt werden, die zur Erfüllung des Lehrpla­
nes der betreffenden Schulen erforderlich sind, soweit das Verhältnis zwischen 
der Zahl der Schüler und der Zahl der Lehrer an der betreffenden konfessionellen 
Schule im wesentlichen jenem der öffentlichen Schule gleicher oder vergleichba­
rer Art und vergleichbarer Lage entspricht(§ 18 Abs. 1 Privatschulgesetz)11

• Die 
Zahl der so zu subventionierenden Dienstposten werden für jede einzelne Schule 
auf Antrag der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft durch die zustän­
dige staatliche Schulbehörde festgestellt ( ebd. § 18 Abs. 2) 12• Praktisch wird also 
- wenn die geforderte Entsprechung gegenüber dem staatlichen Schulwesen ge­
geben ist - die Bezahlung des gesamten lehrenden Personals einschließlich des 
Schulleiters vom Staat übernommen. Dies geschieht durch Abordnung staatli­
cher Lehrer an diese Schule ( ebd. § 19 Abs. 22 und 2) 13 oder aber durch überwei­
sung einer Vergütung in der Höhe der Entlohnung, die einem staatlichen Ver­
tragslehrer an der betreffenden Schule zustehen würde(§ 19 Abs. 3 Privatschul­
gesetz). Dies letztere kommt vor allem bei ordenseigenen Lehrkräften an von Or­
densgemeinschaften geführten Schulen in Frage. 
Wenn eine konfessionelle Privatschule14 durch Zuweisung von staatlich angestellten 
Lehrern subventioniert wird, so gilt folgendes: Es dürfen nur Lehrer zugewiesen 
werden, die sich damit einverstanden erklären und deren Zuweisung an die be­
treffende Schule die zus tändige kirchliche (religionsgesellschaftliche) Oberbe­
hörde beantragt oder gegen deren Zuweisung sie keinen Einwand erhebt (§ 20 
Abs. 1 Privatschulgesetz). Es kann also, weil es sich um eine konfessionell ge­
prägte Bildungsstätte handelt, kein staatlicher Lehrer gegen seinen Willen zur 
Dienstleistung zugewiesen werden. Auch ist diese Zuweisung wieder aufzuhe­
ben, wenn der Lehrer es beantragt(§ 20 Abs. 2 Privatschulgesetz). Es kann aber 
auch gegen den Willen der kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Oberbehörde 
kein staatlicher Lehrer zur Dienstleistung an einer konfessionellen Privatschule 
eingesetzt werden, und es muß die Zuweisung aufgehoben werden, wenn diese 
Oberbehörde ihn aus religiösen Gründen für untragbar erklärt und einen ent­
sprechenden Antrag bei der zuständigen Dienstbehörde stellt(§ 20 Abs. 2). Für 
katholische Privatschulen besteht, da der Schulvertrag als !ex specialis dem für 
alle konfessionellen Privatschulen geltenden Privatschulgesetz vorgeht, eine 
Sonderbestimmung (Art. II§ 2 Abs. 3 Schulvertrag). Während für die anderen 
konfessionellen Privatschulen die Aufhebung der Zuweisung eines staatlichen 
Lehrers nur bei religiöser Untragbarkeit möglich ist, genügt bei katholischen Pri­
vatschulen, daß der Diözesanordinarius die Zurücknahme der Zuweisung for­
dert. 
Eine Begründung ist nach dem Schulvertrag nicht verlangt. Die kirchliche Ober­
behörde ist bei katholischen Schulen der Diözesanordinarius (vgl. Art. II § 2 
Abs. 3 Schulvertrag). Auch wenn die Privatschule einem Orden zugehört, hat 
nach österreichischem Privatschulrecht nicht der Ordensobere, sondern der 
Diözesanordinarius das Recht der Ablehnung eines der Schule zugewiesenen 
staatlichen Lehrers. 
11 Vgl. auch Schulvertrag Art. II § 2 Abs. 1 und 2. 
12 Ebd. Art. II§ 2 Abs. 3. 
13 Ebd. 
14 Bezüglich der religiösen Unterweisung in der Schule siehe H. Schwendenwein, Religion in der 

Schule, Rechtsgrundlagen, Graz 1980. 
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Zu beachten ist, da{fs 1n Osterreich der Bestellung des Leiters einer Privatschule
großes Gewicht beigemessen wird, weil ach österreichischem ecCc die chul-
leitung dem Schulleiter un nicht dem Schulerhalter zukommt (S Abs Privat-
schulgesetz).
In Osterreich werden als Privatschulen 1m Sinne der vorgenannten Bestimmun-
Sgen zahlreiche Schulen kirchlicher Einrichtungen, die Seminaria mınora VeTlr-
schiedener Diözesen, Ordensgemeinschaften gehörige Schulen, aber auch die
unter der Stufe der Universität stehenden Religionspädagogischen Akademien,
die der Ausbildung VO Religionslehrern dienen, geführt. Die derzeitige Rege-
lung des konfesstonellen Privatschulrechtes hat sich für den Staat, für die Schule
und für die Kirche bestens bewährt
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Zu beachten ist, daß in Osterreich der Bestellung des Leiters einer Privatschule 
großes Gewicht beigemessen wird, weil nach österreichischem Recht die Schul­
leitung dem Schulleiter und nicht dem Schulerhalter zukommt(§ 4 Abs. 5 Privat­
schulgesetz). 
In Osterreich werden als Privatschulen im Sinne der vorgenannten Bestimmun­
gen zahlreiche Schulen kirchlicher Einrichtungen, die Seminaria minora ver­
schiedener Diözesen, Ordensgemeinschaften gehörige Schulen, aber auch die 
unter der Stufe der Universität stehenden Religionspädagogischen Akademien, 
die der Ausbildung von Religionslehrern dienen, geführt. Die derzeitige Rege­
lung des konfessionellen Privatschulrechtes hat sich für den Staat, für die Schule 
und für die Kirche bestens bewährt. 
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